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Wr Italien Fr, 5, S».
Für Amerika Fr, 8, 50,

Ki«rkiku»zss«Sithr:
10 Etî. die Petitzeile

(8 Pfg. RM, siir
Deutschland.)

Erscheint
jeden Sam st a z

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Monnementspreis:
Für die Stadt Solo«

thurn:
»albjährl. Fr, 4, 50,
Vierteljahr!,: Fr 2, 25

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjahr!,: Fr, 5, —

Vierteljähr! : Fr, 2, 90,

Für das Ausland pr
Halbjahr franco:

Für ganz Deutschland
u Frankreich Fr, 6,

Der dritte Wand wird Anno 1876 ausgegeken

und bringt:

Verzeichniß der Bücher und »Schriften betref-

fend die Reformationsgeschichte der Schweiz,

(II. Abtheilung.) Zusätze und Fortsetzung

bi« zum Jahre 187t, Opus xostbumum

von L, Gall Morel.

Die Denkschrift der Klosterfrauen von St.Ka-

tharinathal über ihre Resormations-Erleb»

nisse mit den Anmerkungen des »an der

Meer. Opus xostbumum von Psr Bann-

wart.

Luzern'S Geheimbuch, verfaßt von Rennward

Cysat Anno 1608, au« dem Luzerner Staats-

archiv, mitgetheilt von Gf. Th. Scherer-

Boccard.

Memorial über die Mission der??. Kapuziner

im Wallis im 17. Jahrhundert zc. ze., ver-

faßt von Augustin d'Asti, aus der körrigl.

Turiner Universitätsbibliothek, mitgetheilt

von Kl. L, von Torrente dc Rivaz,

Nidwalden zur Zeit der Reformationszeit,

aus archivalischen Quellen, namentlich des

h. Standes Nidwalden, gesammelt und zu-

sammengestellt durch Pfarrhelfer Odermatt.

Küssenbcrg'« Chronik der Reformation in der

Grafschaft Baden, im Klettgau und auf dem

Schwarzwalde, zum ersten Mal zum Druck

befördert von StistSpropst Huber.

Akten und Informationen zu den päpstlichen

Bündnissen, Papstwahlen, Römischen Ge-

sandtschasten w au« dem Luzerner Staats-

archiv, von Gf. Th, Scherer-Boccard.

Akten zum Christlichen Bündniß zwischen Kö-

nig Ferdinand, Statthalter deS Römischen

Kaisers und den V Orten, aus dem Lnzer-

ner Staatsarchiv, von Gf. Th. Scherer-

Boccard.

Ablaßbrief für M, Ulrich Zwingli und Ge-

nossen, au« dem Psarrarchiv von Weesen,

mitgetheilt durch Pf. G. Mayer.

Die letzten Chorherren de« CollegiatstisteS

St, Jmer in Sololhurn, von Dompropst

Fiala.

Wiederherstellung de« Franziskanerkloster« in

Sololhurn im Jahr 1516, von Dompropst

Fiala.

Laurenz von Heidegg, Abt von Muri und

Trois lettres cie Trexsrius cke kridourx, von

Professor Gremaud,

Briefe aus dem Staatsarchiv vork Luzern über

die Badener Disputation, von StaatSarchi-

var Tb. von Liebenau.

Rötizen au« dem Anniversarienbuch von Bün-

zen, von L, Martin Kiem.

I-s râle cks Lerne et cke Kribourx stans

l'introâuetion ckn protestantisme à 6s-

nève, von Rektor Fleury,

àblissement cks la rekorms protestants à

illoutisr-Kranval, von Dekan Vautrcy.

„unseren Archiven und Bibliotheken nur
„die Bausteine zusammengetragen werden,

„aus denen später eine aktenmäßige, un-
„parteiische, kritische Geschichte der Rsfor-
„mationszeit verfaßt werden kann."

Wie die Direktoren und Mitarbeiter
diese Aufgabe erfaßt und gelöst haben,

darüber geben die bis jetzt erschienenen

drei Bände Aufschluß und wir finden eS

angezeigt, hier den Inhalt derselben kurz

zusammenzustellen:

Archiv für die schweizerische Ke

sormationsgeschichte.

III. Band.

Soeben erscheint der dritte Band

dieses für die K i r ch e n g e s ch i ch t e im

Allgemeinen und für die S ch w e i z e-

zerische Geschichte im Besondern

höchst wichtigen Quellenwerkes Wir Hal-

ten es für Pflicht, dem schweizeri-
scheu PiuSverein, welcher dieses

Unternehmen in das Leben gerufen, so-

wie der Direktion, welche bereits

drei inhaltreiche Bände veröffentlicht hat,
den wohlverdienten Dank auSzusprechen.

Unsere Leser aber können wir nicht besser

und mit der Aufgabe, Bedeutung und

Tragweite vertraut machen, als wenn wir
ihnen Folgendes ans dem Vorworte
res III. Bandes mittheilen:

„Im Jahre 1862 hatte der S ch w e i-
zerische PiuSverein den Beschluß

gefaßt, die Herausgabe eines „Archivs
für die Schweizerische Refor-
m at io nS - G e s ch i ch t e" zu veranstal-
ten. Dieses Archiv soll, laut der daher!-

gen Schlußnahme — das Material
zu einer urkundlichen Darstellung
der R e f o r m a t i o n s z e i t enthalten
und daher vorzugsweise umfassen: 1)
Verzeichnisse und Regesten der in kirchli-
chcn und weltlichen Archiven aufbewahr-
ten Akten; 2) Verzeichnisse und Register
der in Bibliotheken vorfindlichen älteren

Druckwerke; 3) den Wortlaut unzedruck-

ter oder seltener Aktenstücke; 4) wörtliche

oder auszügliche Mittheilunzen von Denk-

schnflen und 5) von Chroniken; 6) Samm-

lung von Volksüberlieferungen; 7) Mo-
nozraphien; 8) Biographien; 9) Erörte-

rungen einzelner GeschichtS-Verfälschungen;

19) ältere und neuere Reformationslite-
ratur.

„Es soll, so erklärt das Programm
„ausdrücklich, keineswegs eine systematische

„Reformations Geschichte unseres Vater-

„landes geschrieben, sondern es sollen aus

Der erste Wand des Archivs erschien Anno
1868 und enthielt:

Salat'S Chronik der Schweizer Reformation«-

zeit, zum ersten Mal zum Druck befördert

von den Direktoren de« Archivs: Gf. Th,

Scherer-Boccard, Dompropst Fiala und Pfr,
Banwart. *)

Verzeichniß der Bücher und Schriften betreffend

die ResormativnSgeschichte von G. E. von

Haller (I, Abtheilung), mitgetheilt von C.

Siegwart-Müller.
Akten aus dem Luzerner Staatsarchiv betreff

send die Solothurner Religions - Unruhen

von Anno 1533, von Gf. Th. Scherer-

Boccard,

Diplomatische Geschichte des Allianzvertrags

zwischen Philipp II. von Spanien und den

VI katholischen Orten, von Gf. Th. Scherer-

Boccard,

Bericht über die zu Heidelberg im Anfang deS

17. Jahrhunderts aufgefundenen Geheimen

Korrespondenzen, von Gf. Th. Scherer-

Boccard.

Schreiben der VII katholischen Orte an

Clemens VIII. zu Gunsten von Protestan-

ten, von Gf, Th. Scherer-Boccard,

Urkunden aus dem Einsiedler-Archiv zur Bio-

graphie Zwingli's, von k, Gall Morel.

Verzeichniß von Dokumenten zur Reforma-

tionSgeschichte GraubündenS, von Hofkaptan

I- P- Fetz-

Der zweite Wand folgte Unno 1872 und

veröffentlichte:

Päpstliche Schreiben an Tagsatzungen, Orte rc,

größtenthcils aus dem 16. Jahrhundert au«

dem Luzcruer Staatsarchiv, von Gf, Th.

Scherer-Boccard.

Memorial der Regierung von Unterwalden

über den Brünigzug von Anno 1531, aus

dem Obwaldner LandcSarchiv, von Gf. Th,

Scherer-Boccard.

Aktenstücke zur Geschichte deS Kriegsjahr« 1531,

aus dem Luzerncr Staatsarchiv, von Gf.

Th. Scherer-Boccard.

Vorrede zu einer Schrift de« Zürcherischen

RathSschreiberS I. von Grüdl von Anno

1525, von k. Gckll Morel.

Beiträge zur GlaubensspaltungS- und Lande«-

lheilungS-Geschichte AppenzellS, von Landes-

archivai Rusch

Reformation und Gegenreformation in den

freien Aemtern, von Dompropst Fiala.

Beiträge zur Geschichte der Reformation in

Zurzach, von Stiftspropst Huber,

Römische Quellen für die ResormativnSgeschichte

der Schweiz, Opus xostbumum von Sieg-

wart-Müller.

Venetianische Quellen für die Reformation«-

geschichte der Schweiz, Opus xostbumum

von C Siegwart-Müller.

Preliminar-Akten zu einem Schutzbündniß

zwischen Clemens VII., Kaiser Karl V.

und den VI Orten fAnno 1879— 1533),

von Gs, Th, Scherer-Boccard.

*) Seit dem Tode des letztern ist Hochw,

Hr. T h, S to ck er, Chorherr zu Luzern, in
die Direktion berufen worden und derselbe hat

für den III. Band in verdankenswerther Weise

mitgewirkt.
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dessen Rechtsstreit mit den Regierungen

von Zürich und Schaffhansen wegen zwei

abtrünnigen Conventuaim, von It.

Martin Kiem,

Urkunden zur Resormationsgeschichte des Städt-

chen« Stein am Rhein, von U, Justus

Landott,

Nie Korrespondenz Franz I., Königs von

Frankreich, an Orte der Eidgenossenschaft,

ans dem Luzerner Staatsarchiv, von Gs.

Th> Scherer-Boccard.

Die nächsten Folgen des Kappelerkrieges, Chro-

nik des dazumaligcn zürcherischen Stadt-

schreibcrS Werner Bicl, zum ersten Mal dem

Druck übergeben durch Lan» esarchivar Rusch,

Das sind die B a u steine, welche die

Direktoren und Mitarbeiter bis jetzt aus

den Archiven und Bibliotheken gesammelt,

in den drei Bänden niedergelegt und

den künftigen Geschichtsschreibern als Ma-
terial zur Herausgabe einer a kte n m ä-

ßigen, unparteiischen und k r i-

tischen Geschichte der Schweizerischen

Reformationszeit überliefert haben. Sie
bestrebten sich, sowohl den Wortlaut der

Akten- und Schriftstücke als die Verzeich-

nisse und Uebersichten möglichst voll-
ständig zu geben, damit dieselben von
den Geschichtsschreibern nicht nur in der

einen oder der andern, sondern in jeder
Richtung benutzt und verwerthet werden

können. Sie hielten sich in dieser Bezie-

hung an die Aussprache Böh m e r S:

„Die Bereitlegung der Quel-
„len, dieser Urgranite, auf denen die

„Geschichtsforschung ruht, ist eine ganz

„besondere Funktion, zu trennen von

„Erör t e r u n gen, bei denen Jrrthü-
„mer und Fehler nicht zu vermeiden sind...

„Das urkundliche Material ist Quelle

„der Erkenntniß in allen Richtungen,

„während sich die Bearbeitungen oft nur
„mit einer beschäftigen. Ich tadle es da-

„her an vielen Historikern, daß sie hier

„keine gänzliche Scheidung an-

„genommen haben. ")
Indem wir diesen dritten Band dem

Publikum vorführen, wünschen wir dem-

selben die gleiche Anerkennung, welche dem

„Archiv für die Schweizerische Reforma-
„tionsgeschichte" bisher sowohl von kirch-

lichen und weltlichen Behörden, als von

gelehrten Vereinen und Zeitschriften in

aufmunternder Weise zu Theil geworden

ist.

") Böhmers Leben und Briefe von I. Jan-
sen II. 2V3. Vergl. Hist.-polit. Blätter 1374.

Bd. 74. Heft 7.

Wie man im Kantonsrath zu

Solothurn Theologie treibt.

Offenbar handelte es sich in der be-

kannten Wetterwald-Angelegenheit nicht

bloß um die Amtsentsetzung eines ein-
zelnen katholischen Geistlichen; es tritt
vielmehr in den darüber gepflogenen Ver-

Handlungen die Anschauung der Regierung
und der Mehrheit des Kantonsrathes über

das Verhältniß zwischen Staat und

Kirche klar und bestimmt hervor, und

zeigt deutlich, in welchem Sinn und Geiste

man die neue Verfassung des „katholischen"
Kantons Solothurn auslegen, wie man
die „Staatssouveränität" über die Kirche

handhaben, die Kirche „äußerlich organi-

siren", die Schule „ausschließlich" leiten

und die Pfarrherren „bestätigen" will.
Zudem werfen die bezüglichen Verhand-

lungen ein ganz eigenthümliches Licht über

den Bildungsgrad der Regierungsglieder
und der Kantonsrathsmehrheit, über den

geistigen Gehalt deö „Altkatholizismus",
dessen Stützen und Beförderer hier vor-
zugsweise das Wort führten. Lebhafter

als kaum jemals trat uns bei Durch-
lesung der Verhandlungen") die Noth-
wendigkeit vor die Augen, den Führern
des Volkes durch Stiftung einer katholi-
schen Akademie eine gründlichere Bildung

zu verschaffen, und durch erhöhte Sorgfalt
in der Verwaltung des Predigtamtes und

des Religionsunterrichtes von Seite der

Geistlichen das Volk für den Kampf um
die Wahrheit zu waffnen und aus seiner

unverantwortlichen Gleichgültigkeit in Re-

ligionSsachen herauszuziehen.

I. Der Bericht des Landnmmann

Brosi Namens des Regicrungsrathcs.

Vorerst zählt der Berichterstalter die

historischen Vorgänge ans, welche unsere

Leser schon kennen. Wir gehen darüber

weg, obgleich schon hier Mehreres als ein-

seitige Darstellung zu bemerken wäre, z. B.
bezüglich des Krankheitszustandes der Frau
Schenker, der Berufung deS Pfarrers
Wetterwald durch die Schwester der Kran-

ken, hinter dem Rücken des Arztes, wäh-

rend gleich daraus gesagt wird, vaß der

Ehemann dazu einwilligte. — Aus der

Deposition der Eheleute geht hervor, daß

sie von der kirchlichen Ungültigkeit ihrer

Von sachkundiger Seite wird uns ver-

sichert, daß dieselben von Seite der Regicruugs-
Partei vielfach „verbessert" wurden, und daß

die mündlichen Verhandlungen noch weit schrof-

fer waren.

Ehe keinen Begriff hatten, mithin auch

eine zweite kirchliche Trauung auch nicht

verlangen konnten. Also — schließt

der Berichterstatter — hätte Pfarrer Wet-

terwald auch sie nicht fordern dürfen!

„Dieselbe wurde ihnen von Hrn. Wetter-

Wald u n t e r arge m Mißbrauch
seines A in t e s aufgedrungen."
In diesem Satze ist schon die grundfalsche

Auffassung der ganzen Sachlage ausge-

sprachen. Daß die Ehcleute Schenker

durch ihre Trauung von Seite eines Ein-

dringlings sich in ihrem Gewissen gegen

ihre religiösen Pflichten schwer verfehlt,

daß sie mithin vor Empfang der kirchlichen

Guadenmittcl wenigstens ihre Bereitwillig-
keit aussprechen mußten, den begangenen

Fehler gut zu machen, davon hätte Pfar-
rer Wetterwald nichts sagen sollen; daß

er es that, ist daher Mißbrauch seines

Amtes! Nicht doch, Herr Brosi! sondern

es ist arge Unwissenheit von den Pflichten
eines katholischen Seelsorgers oder arge

Anmaßung, ihm dieselben vorschreiben zu

wollen, von Ihrer Seite.

In der darauf folgenden rechtlichen
Beurtheilung (Verhandlungen S. 265 ff.)
müssen wir kaum einige Zeilen lesen, so

stoßen wir schon auf Einseitigkeiten und

Unrichtigkeiten der Darstellung.
Da wird gesagt : das T r i d e n t i n u m

habe abgehend von der bisherigen Ge-

wissensehe und dem bloßen Consens der

Brautleute, als bestimmte Form der Ehe

vorgeschrieben, daß sie vor dem Pfarrer
des Bräutigams oder der Braut in An-
Wesenheit zweier Zeugen eingegangen wer-

den müsse. Er vergißt zu sagen, daß

auch vorher schon auf dem 4. latera-
neu si schen Concil die geheimen und

formlosen Ehen aus's Strengste verboten

und die öffentliche Verkündigung der ein-

zugehenden Ehen geboten wurde, auf daß

der Seelsorger den einen Theil seiner

Verpflichtung erfüllen könne: zu unter-

suchen, ob kein canonisches Hinderniß vor-

Handen sei, und ebenso vergißt er zu sa-

gen : daß diese Verordnung des IV. Lateran,

nicht genügt habe, um den Unfug der ge-

Heimen Ehen zu heben. Das geschah nun

wirklich durch den Beschluß des Triden-

tinums, welches alle geheimen Ehen alS

nichtig erklärte, und zwar überall, wo

in den einzelnen Gemeinden seine Beschlüsse

promulgirt oder sonst schon seit langer

Zeit thatsächlich anerkannt wurden. Es

ist ganz richtig, was Brosi sagt: daß

nach kirchlichem Urtheil alle an solchen

Orten ohne Beobachtung der römisch-

kirchlichen Form eingegangenen Ehen un-

gültig sind (das trifft eben Mehrere

als bloß die Eheleute Schenker, und das

ist die wunde Stelle, über deren Berüh-

rung der laute Ausschrei erfolgte). Doch

„vergißt" er auch hier wieder einen we-

sentlichen Punkt, daß nach dem Concils-
dekrete selbst und nach spätern Erklärun-

gen der Congregation dieses Concils die

Vorschrift desselben nicht zur Anwendung
kömmt: 1. wo dasselbe nicht förmlich

publizirt ist; 2. wo die Befolgung des-

selben durch eine außerhalb der Contra-

henten liegenden Ursache physisch oder

moralisch unmöglich ist. Warum
wird dies nicht vollständig angeführt?
Weil dann der Scheingrund weggefallen

wäre, um die Protestanten aufzu

regen.
Wie Brosi dies prakticirt, das sehen-

wir im Folgenden. (S. 266 ff.)

„G e m i schle Ehen sind getrennt
worden, wenn der katholische Theil

auf Grund eines kanonischen Ehehinderniß
die Trennung verlangte." So sei die Ehe

eines Herzogs von Mecklenburg getrennt
worden wegen deS durch päpstliche Dis-
pensation nicht gehobenen Ehehindernisscs

der Blutsverwandtschaft. Was
ist also hier Hauptgrund der Trennung
gewesen? Ein Ehehinderniß, das von

vorncherein die Ehe nach kirchlichem Gesetz

ungültig machte; auf welches hin ohne er-

folgte Dispense auch die Ehe von zwei

Katholiken annullirt worden wäre.

„P rote st a nli s ch e Ehen sind ge-

trennt worden, wenn der e i n e T h eil
sich verpflichtete, zur k a t h o-

li s ch en Religion überzutreten."
So hingestellt bezeichnen wir diesen Satz
als eine Unwahr he it, und alle, die sol-

ches Zeug glauben, als Schwachköpfe. WaS

versucht Bros i, um diese empörende Un-

Wahrheit zu begründen? Er fügt jenem

obigen, rein nichts beweisenden Falle einen

eben so nichtigen bei: von einein deutschen

Protestanten, Graf Philipp Albrecht zu

Limburg-Gaildorff. Er war mit seiner

Gattin blutsverwandt im z w e i-

t e n Grade; als er katholisch werden

wollte, erklärte ihm der Bischof von Würz-
bürg ganz richtig, daß er seine kirchlich

ungültige Ehe nicht fortsetzen könne,

bis Dispensation erfolgt sei; da aber

seine Gemahlin protestantisch blieb und

mithin keine Dispense wollte, so wurde

die Ehe als „ursprünglich" nichtig gelöset.

Ganz das Gleiche wäre unter K a t hv -

liken geschehen, wenn ein trennen-
des Ehehinderniß erst später entdeckt und

keine Dispense begehrt worden wäre. Daß
aber die Kirche gerade gegen p r ote st.
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Eheleute, welche zur katholischen Kirche

zurückkehren, bezüglich der Dispensen will-

fähriger ist, um ihren Eheb u nd

nicht zu z e r r e i ß e n, daS weiß Brosi
entweder nicht oder mag eS nicht sagen.

Statt dessen führt er einen von Glad-

stone berichteten Fall an, wo eine in Rio
de Janeiro vor dein Caplan der englischen

Gesandtschaft geschlossenen Ehe eines Eng-

länders nach Zstjährigem Bestand nur des-

halb getrennt worden sein soll, weil letz-

terer r ö m i s ch e r K a t h o l i k geworden,

Gladstone — das ist eine Eelebrität,
welche in religiösen Fragen durch Man-
ning, Rewman, Cavanaght, Tondini eben

so durchlöchert worden ist, wie unter uns

Keller und Teuscher; sie deckt nicht mit
ihrer bloße» Autorität, Wenn der Fall
sich wirklich zutrug, so sind dabei zuver-
lässig noch andere Motive der Trennung
gewesen als die bloße Confession. Kurz,
es ist und bleibt Unwahrheit, daß

eine in sich gültige Ehe von Prote-
stauten von der katholischen Kirche getrennt
werde, wenn c i n Theil zur katholischen

Kirche zurückkehrt.

Zudem dürfen wir wohl in Kürze dar-

auf aufmerksam machen, daß eS den Be-

förderern des neuen eidgenössischen Ehe-

gesctzeS, welches die Trennung der recht-

mäßig bestehenden Ehe auf eine leichte

Weise gestattet, gar übel ansteht, der ka-

tholischen Kirche eine widerrechtliche und

parteiische Trennung des Ehebundes vor-
zuwerfe». Vor der eigenen Thür kehre!

Von Seite 267 bis 270 folgt eine

heftige Diatribe gegen das Verfahren der

katholischen Kirche betreff der g e m i s ch-

t e n Ehen, Wozu das hier Wir folgen
dem Berichterstatter hier nicht, obgleich sich

Gelegenheit genug böte, das Einseitige

seiner Tarstellung und das leidenschaftlich

Schroffe seiner Beurtheilung zu rügen,

und wollen nur den Schluß dieses Er-
gusseS anführen: „Daraus ersehen Sie,
„daß in verschiedenen Gegenden und zu

„verschiedenen Zeiten die PrariS (bei ge-

„mischten Ehen) eine ganz verschiedene ist,

„se nachdem das Volk sich diese kano-

„ n i s ch eu Albernheiten gefallen

„läßt oder nicht. Ich denke, unser Ent-

„schluß sei bald gefaßt. Wir dürfen
„nicht dulden, daß man denjenigen,

„welche sich nach Einführung der Civilehe

„nur civiliter trauen lassen, in's Gesicht

„wirst, sie leben im Konkubinat, ihre

„Kinder seien unehelich u, s. w. Wir
„dürfen die prote st, Ehen und

„die gemischten Ehen nicht durch die In-

„toleranz römischer Priester entehren
„lassen."

Zur Ordnung, Herr Präsident und Herr^
Landammann!

Noch nicht. Auf das rein unnütze,

giftige Geschwätz betreff der gemischten

Ehen kömmt noch eine gleichartige Zugabe

— der „Teleranzfakelzng" von 1868 mit
der berühmt gewordenen Erklärung dabei:

„U n s e re Religion ist die Religion der

„L i e b e, die ChristuS gepredigt hat; die

„Verordnung geht aus von der Religion

„des Hasses bis ins Grab, Wir an-

„erkennen diese Religion nicht als die
„unselige und kein geistlicher Befehl

„wiid uns zwingen, derselben Folge zu

„leisten,"

Brosi und die Religion der Liebe — :

die Thatsachen in Solothurn seit 1870
und jenes hohle Geschwätz, das macht

sich gut!

Seite 265 war die rechtliche Be-

urtheilung der Angelegenheit angekündigt.

Erst 6 Seiten später folgt sie, nach einer

höchst unzeitigen und unpassenden Digres-
sion uci ouptunàrn mulsvolsatium.
Und wie wird dann geurtheilt? Vorerst

wird gesagt: Die Vertheidigungsweise des

Herrn Wetterwald, als habe er bloß sei-

nein Gewissen Folge gegeben, könne nicht

gehört werden; denn die Trauung sei auch

ein civiler Akt. Wetterwald sei gleich

allen Pfarrern des Kantons ein Auge-
st ellt er der Gemeinde, einer öf-

feutlichen Korporation, Er werde

aus öffentlichen Gütern besoldet und

sei für seine amtlichen Handlungen
den Behörden verantwortlich, — DaS

ist die Grundanschauung, die jetzt in den

regierenden Kreisen herrscht; nach dieser

ist der Pfarrer n u r ein öffentlicher Be-

amter, dem Gesetze über die Verantwort-
lichkeit der Beamten (24. Dec, 1870)
unterstellt; wenn er seine „Amtspflichten"
verletzt oder vernachlässigt, kann er svide

Fulenbacher - Conferenzs von dem Regie-

rungsrath ohne Weiteres gebüßt und im
Amte eingestellt, durch den Kautonsrath

sogar abberufen werden. Alles das ohne

Untersuchung und Mitwirkung der g e i st-

lichen Oberbehörben. Das ist die Ge-

sinnung, welche am 18, Januar 1874
die Annahme des Bern er Kirchenge-

setzes zu Solothurn mit Kanonenschüssen

feierte. Wenn die Pastoralkonferenz (in
der sonst „verständige und wohlmeinende

Priester" sitzen), diese Stellung nicht ein-

nimmt und nicht zugeben will, daß Wet-

tcrwald „offenbar einen schweren Fehler

begangen hat", so „wirft sie dem Staate

solidarisch eine Kriegserklärung hin", und

„dadurch hat die Frage eine
principielle Bedeutung erhalten,"

Sehr wahr, und die principielle Be-

deutung ist nach unserer Ansicht die, daß

jene, welche diese Grundanschauung theilen,

weder katholisch, noch christlich
mehr sind, mögen sie sich auch „christ-

katholisch" heißen. Den Geistlichen nur
als einen Angestellten der Gemeinde, als
einen Staatsbeamten auffassen, heißt nach

unserem Ermessen nicht bloß die Kirche,

sondern auch C h r i st u s läugnen und

ihnen den Krieg erklären. Wenn solches

im Kantonsrath zu S o l o t h u r n ge-

schehen dürfte, so wäre dieß das Traurige
oder — wenn man will — das Lächer-

liche an der Geschichte.

Zu diesem Lächerlichen gehört auch die

Logik, welche der Landammann von

Solothurn S, 271 zum Besten gibt,

z, B. : Entweder war die erste Ehe der

Frau Schenker katholisch oder nicht. War
sie katholisch, dann war es nicht noth-

wendig, eine zweite vorzunehmen; war sie

es nicht, so berührte ihn die
Gültigkeit derselben in kei-
ner Weise Noch famoser: „Wet-
terwald hat aber auch kirchlich jeden-

falls gefehlt. Als ich noch in die Chri-
stenlehre ging, hieß es, man könne ein-

zelne Sakramente nur im Stande der

Gnade empfangen. Jene Eheleute hätten

also zum Voraus beichten sollen, bevor

die priesterliche Einsegnung hatte vorge-

uommen werden dürfen. Herr Wetter-

wald machte es aber umgekehrt, spendete
somit das Sakrament derEhe
auf kirchlich u n e r l a u b te W e i s e.

Ich fürchte, der Bischof werde ihn deshalb

absetzen. Unter diesen Umständen ist es

rathsam, wenn wir die Absetzung
vornehmen," Wir bitten um stilles

Mitleid mit einem solchen Staatsmann,
und mit einer Behörde, die solches Gerede

hinnimmt.

Nicht Mitleid, sondern Entrüstung er-

weckt es aber, wenn wir gleich darauf

lesen, wie er aus der Handlungsweise

Wetterwalds eine Friedensstörung
herauspressen will. „Ich möchte fragen,

welchen Eindruck dieser Akt auf diejenigen

Religionsgenossenschaften machen mußte,

welche durch denselben geschmäht und

entehrt sind. Keine Religionsgenossen-

schaff kann dulden, daß ein Priester, der

vo m S t a ate besoldet ist, sich die

Frechheit herausnehme, von Amtswegen

zu erklären, daß ihre Ehen C o n k ubi-
nate sind. Das ist eine Handlung,

welche den öffentlichen Frieden zu stören

geeignet ist,"
Was die Ehe dem Katholiken, was sie

dem Protestanten ist, das ist längst aus-

gesprochen und praktisch befolgt worden.

Keine Religionsgeuossenschaft kann sich

daran stoßen, als vielleicht eine Zwitter-
sekte, welche katholisch sein will, obgleich

sie von wesentlichen Grundsätzen des ka-

tholischen Glaubens abgefallen ist. Es

hat den Frieden bisher nicht gestört, wenn
die Katholiken nach den Gesetzen ihrer
Kirche, die Protestanten nach ihrem Be-

kenutniß die Ehe schlössen. Keine Reli-
gionsgenossenschaft fühlt sich dadurch g e-

schmäht und entehrt. Ebenso
wenig kann sich der Staat geschmäht

und entehrt fühlen, wenn protestantische

Conststorien künftighin nach der Civilehe

auch die kirchliche Einsegnung empfehlen,

katholische Bischöfe sie geradezu fordern,
weil die bloße Civilehe ohne kirchliche

Weihe eine für das ch r i stli che Gewissen

„unerlaubte Verbindung" ist,

wie in neuester Zeit die beiden ausgezeich-

neten, früher von den Liberalen hochge-

rühmten Bischöfe Hefe le und G reit h

sie benennen. Wir wollen sehen, ob sie

auf die Drohung des Landammanns von

Solothurn von ihren „friedensstörenden
Reden und Handlungen" zurückkommen.

Nach der so übel gelungenen „recht-
lichen" Darlegung begibt sich Brosi noch

einmal auf das Gebiet der Thatsachen,

macht aber dabei zwei falsche Tritte, die

bei seinem Abtreten von der Berichter-

stattung nur Gelächter erregen können.

Er zieht zuerst die Petition von 157

stimmfähigen Pfarrgenossen von Gretzen-

bach durch, als sei sie nicht die Stimme
der Mehrheit, nicht ächt in ihren Unter-

schliffen, nur abgenöthigt durch das An-
sehen des Pfarrers, Nun kommen meh-

rere namhafte Bürger von Gretzeubach

und weisen ihm nach, daß er in vier
Punkten die Unwahrheit gesprochen, und

tariren seine Beschuldigungen als ange-

messener einer Waschfrau, denn als dem

obersten Magistraten deS Kantons,

Sodann berichtet er über Pfarrer Wet-

terwald, daß er eine ganz verkehrte theo-

logische Erziehung genossen habe. „Er
wurde durch die Gury-Kenrik-Moral
im P r i e st e r s e m i n ar verdorben und

ist das Opfer seiner Lehrer und seiner

angeblichen Freunde." Nun hat aber

Wetterwald seine theologische Erziehung

auf deutschen Universitäten
erhalten, und im Priesterseminar war er

gar nicht. Er wurde zum Priester

geweiht am 2. Juni 1855 und das



Priesterseminar wurde erst am Neujahr
1860 eröffnet. Der Landammann
des Kantons Solothurn hat da also eine

offenbare Unwahrheit berichtet,

wie früher wegen den theodostanischen

Schwestern. Seinem Urtheil über die

Gury-Kenrik-Moral setzen wir kurz ein

anderes entgegen, nämlich, daß sein Amts-
antritt den tiefsten Standpunkt in der

Würde und Fähigkeit der obersten Ma-
gistratur bezeichnet, den der Kanton Solo-
thurn jemals einnahm.*)

Die englischeASlaatskirchr.

Der LondonerCorrespondent
des „Bund" hat vor einiger Zeit ein sehr

interessantes Urtheil über die Staats-
kirche in England gebracht. Trotz

einiger Verwandtschaft deS A l t k a t h o-

lizismu» mit der anglikanischen

Staatskirche hat der „Bund" kein Be-
denken gehabt, das vernichtende Ur-

theil deS Correspondcnten über die „eng-
lischen" Zustände weitläufig mitzutheilen.
Er glaubte also an die Wahrhaftizteit
seines Reporters und so nehmen wir auch

keinen Anstand, die folgendermaßen lau-
tende Schilderung als eine sachgemäße

aufzufassen und hier mitzutheilen.

„Die Gründe, welche un« zur Abneigung

gegen die Staatskirche leiten, lassen sich in
solche politischer und solche religiös-
m o r a l i sch e r Natur eintheilen : Erst-
l i ch können wir es nicht billigen, daß eine

religiöse Gemeinschaft unter der Leitung eine«

Laie »Parlaments steht, dessen Mit-
glieder keineswegs nothwendig dieser von ihnen

regierten Kirche angehören; wir mißbilligen

ebenso, daß die höchsten Würdenträger dcrsel-

ben Kirche in ihrem Charakter als Bischöfe in
einemZ der gesetzgebenden Häuser Sitz und

Stimmen haben; wir halten es für eine

*) Es fiel uns ein Wort auf in der Allg.
Schweiz.-Ztg., Nr. 307 von I87S: „Mehrere
schweizerische Kantone lâboriren seit längerer
Zeit an dem Uebel, daß sie nur schwer oder

gar nicht mehr im Stande sind, ihre Regie-

rungen mit Männern zu besetzen, welchen all-
gemeines Zutrauen entgegen kommt. Da kann
es vorkommen, daß nach drei und mehr Wah-
len, denen allen ein Abschlag des Gewählten
folgt, irgend ein ehrsüchtiger Parteimann, der
kaum trocken ist hinter den Ohren, in die Re-

gierung gelangt. Bei solchen Wahlen hat man
immer den Eindruck, daß sie am meisten zur
Verlotterung unserer politischen Zustände bei-

tragen; sie erscheinen um so fataler, da sie oft
durch größere Opferfreudigkeit der bessern Män-
ner vermieden werden konnten." ?i»t sxxli-
eatio l

Ungerechtigkeit, daß mit Hintansetzung sämmt-

licher übrigen Sekten die StaatSkirche
die ausschließliche Nutznießung des

kolossalen, der Nation als solcher vor Zeiten

zu kirchlichen Zwecken vermachten Vermögens

besitzt.

„Betrachten wir einen Augenblick die m o-

r a! i s chen Folgen dieser Verqnickung von

Staat und Kirche. Während wir der Gelehr-

samkeit und Frömmigkeit vieler hoher und

niedriger Geistlichen der EpiSkopalkirche alle

Gerechtigkeit widerfahren lassen, so stehen wir

nicht an, zu konstatiren, daß wohl kein prote-

stantischcr Klerus w viele räudige Schafe be-

sitzt als der anglikanische. Wir berufen uns

nicht sowohl auf die Zeitungsberichte als ans

die Aussagen der Bischöfe, wenn wir von der

Neigung für Pferderennen, Sport, baechische

Genüsse u. s. w. vieler Geistlicher sprechen.

Während die durch Geld erkauften,
reichen Pfründen und Seelsorgen wohlhaben-

den Pfarrern e« möglich machen, weltlichen

Vergnügen nachzuhängen, müssen Tausende

und aber Tausende unbemittelter Geistlicher de-

ren Arbeit thun und dafür am Hungertnche

nagen. Wir lesen von einem ehrbaren Pfarr-
Helfer, der sich Jahre lang mit acht Pences

Per Tag begnügte und kürzlich hochbetagt Hun-

gerS starb.

„Die Hindernisse, welche von der Geistlich-

keit der Entwicklung des Schulwesens auf dem

Lande insbesondere in den Weg gelegt werden,

die Anmaßung, nur den kirchlichen RituS auf

den Kirchhöfen zu gestatten, die systematische

Ausschließung deS Laienelements von der Bcr-

waltung der innern Angelegenheiten der

Kirche, der prieflerliche Hochmuth der Geistli-

chen der Hochkirche und deren entschiedene

Neigung für romanisirende Niten und Tradi-

tionen, AllcS das sind Thatsachen, welche es

begreiflich machen werden, warum wir eine

Kriegführung gegen die Episkopalkirche

im Interesse der P olt t ik, der Gesell-
s ch a ft und der Kirche selbst als unsere

Pflicht betrachten."

Diesen Bericht vervollständigt der Gen-

fer - Courrier, indem er schreibt : „Die
englische Psrudo-Synode hat schon zum
Voraus eine gewisse Uebcrraschung her»

vorgerufen, da, mit wenigen Ausnahme»,
die Mitglieder übereingekommen, sich mit
der L e h re gar nicht zu befassen. Man
fragte sich deßhalb, wozu also diese Vcr-

sammlungen? Zudem konnte man diesen

Beschluß als eine Verzichtleistung des

Episkopats ansehen: Nachfolger der Apo-
stel zu sein. Dieser Verzicht ist aber das

Bekenntniß, daß man seine Titel usurpire
und die natürliche Folgerung daraus aller-

dingS, daß man darauf verzichte. Aber

damit mußte man auch auf die glänzen-

den Besoldungen verzichten, sowie auf die

Spekulation, den Söhnen reiche Bene-

fizien in die Hände zu spielen und die

Töchter an fettbesoldete Geistliche zu ver-

heirathen.

Leute, die nicht gewöhnt sind, an alle

Inkonsequenzen zu denken, deren ein ver-

irrter Geist fähig ist, werden noch mehr

staunen über das Pastornlschrnbcn, das

der anglikanische Bischof von Winchester

an den Klerus seiner Diözese gerichtet

hat. Den Abbe Stanley nachahmend,

der seine Kanzel den Bekenntnissen aller
Farben öffnet, empfiehlt der gute Prälat
die absoluteste Toleranz. Nach

ihm sollen sie auf die Unters ch ei-

dungslchren gar keine Rücksicht

nehmen. Sie sollen als Glieder Einer
Kirche in vernünftigen Schränken arbeiten

zur Aufrechthaltung der Ordnung und des

freien Gedankens! Dieser Herr versucht

also nicht, in seiner Diözese irgend welches

Bekenn tniß festzustellen, sondern öff-
net Thür und Thor jedem Bekenntnisse.

Man könnte glauben, es handle sich hier

nur um einige untergeordnete Schulmei-

nungen zwischen den verschiedenen Sekten

Englands; dem ist aber durchaus nicht
so, sondern auf dem Spiele stehen die

Grundwahrheiten des Christen-

thums, wie die Sakramente und Voll-
machten der Ordination. Dagegen warnt
der tolerante Hirte sehr vor der Pest der

lateinischen und der g r i e chi -
s ch en Kirche. Dieß mag man begreif

lich finden, aber warum öffnet ver to le-

rante Bischof seinen Schafstall nicht

auch den verschiedenen D i s s i d e n t e r s,
ist doch die Glaubenskluft zwischen den

verschiedenen Sekten der Hochkirche weit

klaffender als unter diesen Letztern? Der
Bischof scheint übrigens dies zu fühle»,
indem er von der Umgestaltung der Kirche

als Folge sagt: „Ich weiß, daß sie sich

„schärfer abgrenzen und somit ihre Gren-

„zen verengen muß, sie wird ausschließli-

„cher werden, indem sie die Zuweitgehen-

„den aus ihrer Mitte ausschloß, welcher

„Richtung sie angehören mögen." Würde

man den würdigen Prälaten fragen,

warum seine Kirche nicht heute schon

mit dieser Reform beginne, so würde

er ohne Zweifel antworten: AuS Furcht,
eS möchte nichts mehr darin sein, wenn

man diese Ausschließungen vornehme.

Die Moral aus der Geschichte
ist und bleibt überall und jederzeit die-

selbe: Der Stein, der sich vom Fel-
s e n loslöst, zerbrökelt, bis am Ende

nichts mehr davon sich vorfindet. Dieß

beweist die Geschichte der Häresien durch

alle Jahrhunderte. Der Protestantismus,
der größte abgerissene Block, liegt bereits

in hundert Splitter getheilt; der Unglaube
wird ihn im Laufe der Zeit vollends zer-

malmen; kommt dann ein Sturm, so

werden die Stäubchen zerfahren.

Ob wohl der A l t k a t h o l i z i S m u s

besser dem Wind und Wetter widerstehen

kann

Kirchen-Khronik.

—« Aus und über Rom. Man muß
sich über die scheinbare, oberflächliche Ruhe,
welche in Italien waltet, nicht täuschen

lassen, als sei für den hl. Vater Pius IX.
jede Gefahr im Vatican verschwunden.

Im Gegentheil, im Stillen wuchert der

fanatische Haß der Revolutionspartei gegen
den Papst fort und sehnt sich nach einem

günstigen Augenblick, um der Rache Lauf

zu lassen.

Dieß zeigte sich unlängst bei Anlaß der

Pilger, welche zahlreich aus allen Ländern

in die Hauptstadt der kathoiischen Welt
strömten und P. PiuS IX. ihre Ergeben-

heit bis in den Tod versicherten. Die
„Capitale", das Organ der Revolutions-

Partei, ergießt den ganzen Vorrath ihrer
unfläthigen Schimpfereien über die Pilger
und nennt es ein Uebermaß von Gnade,

„daß die Revolution die Pilger nicht ein-

fach todtschlage, weil sie die Frechheit ge-

habt, im Lande der Revolution dem Papste

zu versichern, daß sie bereit sind, für den

hl. Stuhl ihr Blut zu vergießen." „Wenn
es hierzu kommen sollte", fährt das revo-

lutionäre Blatt fort, „so würde Italien
wissen, den sündhaften Vatican, in dem die

Verräther des Vaterlandes verschanzt sind,

in die Luft zu sprengen."

Aus der Entgegnung des hl. Stuhls
gibt der Passus, in dem Pins IX., von

den falschen Lehren, den Provocations zum

Bösen, den Lästerungen und all' den

Künsten spricht, welche nur die Hölle ein-

geb^n könne, sowie von dem Schwerte,

welches über den Häuptern der Ungerech-

ten, der Usurpatoren, hängt, — dem

„Organe der Vernichtung und des Um-

sturzeS" Veranlassung, die ganze Ungeheuer-

lichkeit seiner blutdürstigen »nd raubgieri-

gen, rachedürstigen und niedrigen Natur zu

bethätigen. Das Organ der Commune

spricht vom „Blute, welches unbezähmbare

Patrioten vergossen", „von Trunkenheit

durch Blut" und dergleichen mehr. In
der Wildheit seiner Ausdrücke unübertreff-

lich, bezeichnet es dann den hl. Vater als
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einen hinfälligen Alten, der mit einem

Fuß auf der Schwelle des Grabes stehe;

welcher von Gott sprechend keine Worte
des Friedens, der Mäßigung, der Liebe

finde, sondern denselben nur in einer blu-

tigen Wolke sich vorstelle, und welcher die

Hoffnung hege, sich die Hände im Blut
seiner Gegner zu waschen. Dies aber

sei nichts Anderes, als das Bild des

„sterbenden Papstthums."
Es ist eben die Verzweiflung, welche die

italienische Revolution beim Schöpfe faßt,

und aus ihren Organen spricht ihre Un-

fähigkeit, aus Rom Das zu machen, was

sie wollten, die ihrer dnrch niedrigste Laster

erhitzten Phantasiebilder zeigt, wie sie nur
ini Gehirne Halbwahnsinniger entstehen

können. Sie haben die Gewißheit, daß

sie ihrem Untergange zueilen, und fühlend,

daß sie nicht mehr die Kraft besitzen, sich

zu retten, verfluchen sie das Heiligste.

< Die Universität von Rom, welche

zur Zeit der päpstlichen Herrschaft 1200
bis 1300 Studenten zählte, war nur von
502 Studenten besucht. So befördert die

Revolution die Wissenschaft und Cultur!

Wie kann man es da dem Papste noch

verargen, daß er durch den Syllabus dieser

neuen Cultur entgegentritt? Die falsche

Cultur, welche nach Minghetti einen

Schweif von neuen Verbrechen nach sich

zieht und gemäß des Abgeordneten Renzis
die Leute närrisch macht, sie ist es ja,
welche vom Papste bekämpft wird, nicht
aber die Cultur, welche diesen Namen ver-
dient und die Völker wirklich civilistrt!

Aus dem Oriente. Während man
in vielen Ländern Europa's dem heiligen
Vater nur Schmerz bereitet und den Ver-

kehr mit ihm abbricht, hat ein Fürst des

Orients, der sich nicht einmal zum Chn
stenthume bekennt, der Schah von Pcrsien
Verbindungen mit dem hl. Stuhle an-

geknüpft. Schon im Laufe deS Sommerö
hat derselbe nämlich an den hl. Vater
ein eigenhändiges, sehr höfliches Schreiben
gerichtet, worin er ihn versichert, daß er
den Katholiken in Per sien seinen besondern

Schutz angedcihen lassen werde. Auch
wünschte er die Anwesenheit eines päpst
lichen Abgesandten an seinem Hose.

Diesem Wunsche hat der heilige Vater
nun entsprochen, indem er Msgr. Clusel,
Vorsteher der Lazaristen im Oriente, nach

Rom berief, ihn zum Bischöfe weihte,
und als päpstlichen Nuntlus an den Hof
deS Schah schickte

Uebrigens steht cS nicht überall im
Orient so gut mit den Katholiken. In
der Türkei gelang es russischen und

preußischen Einflüssen, einige unirte Ar-
menier zum Abtalle zu bringen. Diese

werden nun, wie bei uns die Altkatholike»,
von der Regierung in Schutz genoinimn,
und sobalo sich in einer armenisch katho

lischen Gemeinde einige derselben befinden,
werden ihnen Kirchen und Kirchcngüter
zugesprochen. So verloren die Katholiken
im letzten Jahre an Kirchenvermögen im
Ganzen 1,362,000 Fr.

>—! Die Altkatholikcn des deutschen

Reiches haben Pech; sie gerathen von
einer Verlegenheit in die andere. Nicht
bloß die Schweizer machen ihnen vielen

Aerger und Verdruß, auch im eigentlichen

Lager tauchen immer mehr Querköpfe auf
und es ist interessant, zu sehen, wie der

altkatholische Moniteur, der „Deutsche

Merkur", sich dreht und wendet, um aus
der Verlegenheit zu kommen. Neuerdings
steht wiederum die vielberührte Cölibats-
fr a g e auf der Tagesordnung, und wenn

auch der „Merkur" versichert, die Frage
sei gar keine brennende, man mache viel

zu viel Wesens von der Sache, so wider-

legt er sich seihst durch sein Verhalten.
Um eine unwichtige Sache bringt man
eben keine Premierartikel.

Allem Anschein nach mehren sich die

„altkatholischen" Hirten, welche heirathen

wollen. Darob herrscht nun große Noth.
Die Bonner Synode hat sich bekanntlich

dahin entschieden, daß „verheirathete Geist-

„liehe als Seelsorger in altkatholischen

„Gemeinden nicht sollen fungircn, so lange

„die gegenwärtigen Verhältnisse sich nicht

„wesentlich geändert haben." Eine Aen-

derung dieser Verhältnisse ist, wie der

„Merkur" etwas bitter und ironisch be-

merkt, nicht durch die Thatsache geändert,

daß einige Priester heirathen wollen.

Geistliche, die heirathen wollten, müßte»

deßhalb aus der Seelsorge ausscheiden. —
Aber, fährt er fort, die nächste Synode
werde sich doch wieder rnit der Cölibats-

frage beschäftigen müssen; die Hoffnungen

derjenigen, welche gemeint, die (leidige)
Frage werde mit der im Frühjahr von
der Synode abgegebenen Erklärung von
der Tagesordnung schwinden, sei nichtig.
Es würde» im nächsten Jahre allem An-
scheine nach weiter gehende Anträge hin-

sichtlich dieses Punktes gestellt, eS schade

daher nichts, wenn die Frage schon jetzt

in Broschüren und Blättern disculirt
würde.

Der „Merkur" selbst fängt an und

macht folgenden die LachmuSkeln arg in

Versuchung führenden Vc» schlag: „In
einem Punkte wird vielleicht der angeführte

diesjährige Synodalb.schließ von der näch-

sten Synode modifizirt oder, besser gesagt,

vervollständigt werden: die Synode wird
sich vielleicht darüber zu erklären haben,

ob förmlich und öffentlich verlobte Geist-
liche in altkatholischen Gemeinden sollen

fungiren dürfen." kisum tensntis, swioi!
Also verlobt darf ein altkatholischer im
Amte befindlicher Pastor schon sein, aber

verheirathet bei Leibe nicht? Soll denn

der arme Pastor ewig verlobt sein? Im
gewöhnlichen Leben folgt doch auf eine

Verlobung eine Heirath, und so wird's
sicher auch der verlobte Pastor halten
wollen. Wir rathen, so schließt die Augsb.
Postzeitung, dem „Merkur" und seinen

Cölibatsfreunden, die noch immer meinen,

ihr Schifflein nach ihrem Willen gegen
den Strom lenken zu können, ihre Ver-

suche aufzugeben, denn sie sind völlig nutz-

los.

i Im deutschen Reich geht jetzt die

Polizeihetze gegen das hl. Sakrament der

Beicht. Jüngst stand Herr Kaplan
Richter ans Ebersdorf vor den Schranken

des hiesigen KreiSgerichteS, angeklagt, den

Ortsvorstcher Rupprecht in Lichtcnwalde

durch Verweigerung der LoSsprechnng im
Beichtstühle beleidigt und durch Andro-

hung kirchlicher Zuchtiniltel :c. gegen die

Maigesetze gefehlt zu haben. Hr. Kaplan
Richter war persönlich erschienen, beschränkte

sich aber darauf, zu seiner Vertheidigung
die Richter an die Lebensgeschichte des hl.
Johannes von Nepomuk zu erinnern. —
Zeuge Rupprecht hingegen gab zu Proto-
koll, was bereits in den Blättern behauptet

worden. Der Gerichtshof ließ die An-

klage aus Beleidigung fallen, verurlheilte
aber auf Grund der Maigesetze den An-

geklagten zu 1 ô Merk eventuell fünf Ta-

gen Gefängniß. Appellation wird Seitens

des Verurtheilten nicht erfolgen.
Eine ähnliche G e r i ch t S v e r h a n d-

lung waltete g'g n Hrn. Kaplan Nietsch

aus Katscher, welcher angeklagt war, dem

Aktuar Kastalsky die Abnahme der Beichte

verweigert zu haben. Es theilt die „Rat-
Leobsch. - Ztg." hierüber Folgendes mit:
„KastalSky hatte den Protest gegen die

päpstliche Encyklika unterschrieben, was

Herrn Nietsch ganz bestimmt bekannt war,
und als Katalsky die Beichte ablegen

wollte, erklärte ihm Herr Nietsch, ihm das

Sakrament der Büße nur spenden zn kön-

nen, wenn er in Gegenwart eines Zeugen
seine Unterschrift zurückgezogen haben würde.

Da KastalSky nicht darauf cingina, so war
die Sache vorläufig abgethan. Erst als
die Nachricht von der Vernrtheilung des

Pater Gabriel in einem ähnlichen Fall
durch die Zeitungen ging, stellte Kastalsky,
wie man sagt auf Drängen Anderer, den

Strafanlrag. Der Gerichtshof nahm an,
daß die Verweigerung der Beichte ein un-
zulässiges Zuchlmittel sei, das die bürger-
liche Ehre des Betreffenden verletzte, und

verurlheilte den Angeklagten zu 150 Mark
oder 15 Tagen Gefängniß!

>-1 Ei» fürstlicher Convertit im

deutschen Reich. Der 63jährige
Prinz Karl zn Solm-Braunfels ist 2
Monate vor seinem unlängst erfolgten
Tode in Mainz katholisch geworden. Der-
selbe ist nahe verwandt mit dem König
von Hannover ; seine Frau ist eine Fürstin
von Löwenstein. Er hatte sich der mili-
tärischen Laufbahn gewidmet und stieg

beim preußischen Garde-CorpS zum Range
eines Generals. Später trat er in öfter-
reichische Dienste, schied aber nach dem

Kriege von 1866 aus und lebte seit dieser

Zeit zurückgezogen auf dem einsam gelegenen

Schlosse Rheingrafenstein.

In seinem vielbewegten Lebe» war dem

< Die moderne Cultur, Bcförderin
des Irrsinns. (Liberale Geständnisse.)

In der italienischen Kammer kam die Er-
scheinung zur Sprache, daß von Jahr zu

Jahr die Jrrflnnsfälle sich mehren. Der
Provinzialrath von Turin mußte in diesem

Jahre 300,000 Lire zur Unterhaltung der

Irrsinnigen spenden, während er im Jahre
1872 nur 240,000 Lire brauchte. In
der Relation darüber an die Regierung,

sagt er, die Vermehrung dieser Unglück-

lichen komme von „einer allgemeinen patho-

logischen Thatsache." Der Abgeordnete

Renzis gab in seiner Rede fünf Ursachen

davon an: Die „sociale Zerrüttung", die

„Ereignisse der Politik", die „Bildung",
welche ohne Plan in die Bevölkerungen

geworfen wird (eine schöne Bildung, welche

die Leute närrisch macht!), ferner das

„Spiel" und der „Hunger nach Gold"
(nuri snern tomes), da alle ohne Mühe
reich werden wollen. Als Hauptursache

bezeichnet er die sogenannte „moderne Cnl-

tur"; sie dringt, wie er sich ausdrückt, in
die Bevölkerung nicht ein wie ein wohl-
thätiger Strom, der befruchtet, sondern wie
ein Gießbach, der überfluthet und nur
Sand und Steine zurückläßt.

Minghetti (Präsident der Regierung)
gestand im Juni 1875 : „Die moderne

Cultur zieht einen Schweif von neuen

Verbrechen und neuen Schandthaten nach

sich."
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Dahingeschiedenen der einzige, sichere Halt,
der christliche Gottesglaube, nicht verloren

gegangen, den so viele der höheren Stände
leider schon früh in der Jugend über Bord
werfen, Daß aber gerade die katholische

Religion ihn innner mäcktiger anzog, be-

wies er dadurch, daß er häufig mit seiner

Gemahlin gemeinschaftlich dem sonntägli
chen Gottesdienste der bissigen katholischen

Gemeinde beiwohnte. Schon als Prote-

stant hegte er eine große Verehrung zur
seligsten Gottesmutter, Und später in

seinen schweren Leiden, schante er stets

vertrauensvoll auf zu ihr, „dem Heile der

Kranken," Sein Urbertritt zum Katho-

lizismns war innerlich schon vollzogen,
ehe er denselben förmlich durch den feicr-

lichen Akt des Glaubensbekenntnisses be-

zeugte. Er empfing vor seinem Ende

mehrmals die heilige Kommunion und

der Tod fand ihn freudig ergebe» in Got-
tes heiligen Willen,

Martyrium der kathol, Priester

Polens in Sibirien, Die Zahl der ver-

bannten polnischen Priester belief sich vor
nicht langer Zeit auf vierhundert.
Von diesen sind etwa hundert den gnal-
volle» Martern erlegen. Das LooS der

Verbannten liegt vollständig in den Hän-
den der Generalgouvernenre und ihrer

Subalternbcamtcn, die inSgemein die har-
ten Vorschriften in Bezug auf die BeHand-

lung der Unglücklichen noch überschreiten.

An einigen Orten gewährt man ihnen

6 Rubel, an andern Rubel msnat-
lick znr Anschaffung des LebcnSbedarfeS,

Die meisten stehen ohne jegliche Unter-

stütznng da, Petitionen an das Gonver-

nement sind bei harten Strafen untersagt,

und wenn Bitlschreibcn trotzdem an die

Generalgouverneure gerichtet werden, so

haben sie nur eine desto gehässigere Be-

Handlung der Absender znr Folge, Ge-

wohnlich ist die Antwort folgendermaßen

gefaßt: „Ihr solltet wissen, daß ihr Rc-
bellen seid, die kein Recht haben; arbeitet

bei den Banern und verschafft euch da-

durch den nöthigen Lebensunterhalt,"
Die an die Unglücklichen abgeschickten

Unterstützungen erreichen wohl ihren Be

stimmungsort, aber die Gaben bleiben in
den Händen der Unterbeamten, Die Vcr-
bannten leb.m zerstreut auf den Dörfern
Sibiriens und sind namentlich im Winter
dem größten Elende preisgegeben, Geist-
liche Handlungen zu verrichten, ist ihnen

gänzlich untersagt, doch im Dunkel der

Nacht, im Verborgenen können sie nicht

umhin, die hl, Messe zu lesen, was ihnen

Lroßen Trost gewährt. Ruhig und mit

Ergebung sehen sie selbst dem Tode ent-

gegen, wenn sich ihnen keine rettende Hand

darbietet; sie segnen Diejenigen, welche

ihnen bereits Beistand geleistet haben, und

bezeugen ihnen allemal den wärmsten

Dank,

i Die Früchte der sog modernen

Pädagogik treten in ihrer Verdorbenheit

nackt zu Tag, Eine solche Schandscene

hat sich letzter Zeit im Verhandlungssaale

des LandeSgerichtes zu Graz in Oesterreich

abgespielt, als der Untcrlehrer der Ort-
scbaft Piber, ein gewisser Joseph Grenz,

sich gegen die Anklage der Schändung

verantworten sollte, welche die Staats-

anwaltschaft in geheimer Sitzung wider

ihn erhob. Eine größere Anzahl von

Schulmädchen im zartesten Alter war den

nicht näher zu bezeichnenden Lüsten des

genannten Lehrers zum Opfer gefallen

und dieser hatte nun noch die Frechheit,

vor den Richtern zu erklären, er habe die

ihm znr Last gelegten Handlung on aller-

dings begangen, aber nur zu dem Zwecke,

„um die Mädchen zu größeren, Fleiße an-

zueifern." Man steht, die moderne Pä
dagogik macht Fortschritte und treibt gar
sonderbare Blüthen, Grenz persönlich wird

vorläufig freilich keine Gelegenheit haben,

sich mit der weiteren Entwicklung seines

Systems zu beschäftigen, denn der Gerichts-

Hof hat ihn zu zwei Jahren schweren

Kerkers verurthcilt.

^ Der Herzog von Norfolk, als Prä-
sident der katholischen Union von Groß-
britannien, hat ein Rundschreiben erlassen,

worin er die Katholiken Englands auf-

fordert, dem verfolgten deutschen Clerns

zu Hülfe zu kommen Wie die „West-

minster Gazette mittheilt, haben mehrere

katholische Notabilitäten ansehnliche Sum-
men zu dem frommen Zwecke gezeichnet.

Aus der Schweiz,

Als jüngsthin Papst Pius IX.
die Zöglinge des deutschen Kollegiums

empfing, da berührte er auch die Ki r-
ch e n v e r f o l g u n g e n in den deutschen

und schweizerischen Staaten und gab sei

nem Bedauern, aber auch seiner

Hoffnung Ausdruck, „Als Papst

PiuslX,, so schreibt darüber ein Ohren-

zeuge dem „Soloth, Anzeiger," auf die

religiösen Wirre» in Deutschland und in

der Schweiz zu sprechen kam und auf das

Schicksal, das unS in der Hei »rath er-

warte, da wurde sein so heiteres und fröh-

liches Gesicht ernst und er schien ties be-

wegt zu sein; dann aber fügte er hinzu:

„Die Feinde der Kirche, unsere Verfolger,
werden ihren Zweck nicht erreichen, die

Kirche steht noch immer ans dem Felsen

gegründet, an dein schon größere Stürme

machtlos abgeprallt."

I—i Der „Credente" hat im Kt, Tcssin

abermals eine Neujahrsgabe für

Papst Pills IX. gesammelt und dem grei-

sen Oberhirten dieselbe im Werth von

Fr, 838 mit einer hochherzigen Adresse

zugesandt. Die Tcssiner lieben, sowie ihr
schweizerisches Vaterland so auch ihren

geistlichen Vater

i (Brief.) Nach einer frühern Ver-

ordnnng des Großen RatheS besteht im

Kt, Graubünden seit längerer Zeit das

Pla z et, dem alle Erlässe kirchlicher Be-

hörden beider Konfessionen unterworfen

sind. Von katholischer Seite wurden die

Erlasse nie mitgetheilt und die Regierung

konnte daher bis jetzt das beanspruchte

Recht noch nie ausüben. Erst jüngst ist

sie so glücklich gewesen, die Zensur walten

lassen zu können und vielleicht aus Aer-

ger, daß sie so lange zuwarten mußte,

siel die Entscheidung ungünstig aus.

Der protestantische Kirchcnnith beab-

sichtigte in Sachen des Civilstandsgesctzes

an die sämmtliche protestantische Einwoh-

nerschaft des Kantons einen Erlaß zu

richten, um vom protestantischen kirchli-

chen Standpunkte aus eine Orientiruug

zu geben. Das Schriftstück wurde der

Regierung znr Plazetirnng eingehändigt,

diese aber verweigerte ihre Genehmigung.

Dieser Fall veranlaßt das „Granbündner

Tagblatt", sich über das Plazet überhaupt

anszusprechen und dasselbe mit Vollstern

Rechte als unzeitgemäß zu erklären, daS

früher oder später obrogirt werde» müsse,

l—i Stift Einsiedeln (Bf Hier hat

am 3. die feierliche Jahrzeit für den

hochseligen Prälat Heinrich II, stattge-

funden. Eine bedeutende Anzahl Geist-

liche der Umgegend nahm an dieser Ge-

dächtnißfeier Theil; aus Ehur war der

Hochwürdigste Weihbischof da und hielt

das Pontifikal-Seelamt. Ein solcher Got-
tesdienst ist immer erhebend und tröst-

reich. Die lebendige Verbindung zwischen

den im Herrn Verstorbenen und den Gläu-

bigen auf Erde zeigt sich hier von ihrer

beseligendsten Seite, Durch die andächti-

gen Gebete und besonders durch die fromme

Zuwendung deS hochheiligen Meßopfers
erweist sich die dankbare Liebe der Hinter-
lassenen in wirksamster Weise, diese letzte-

reu beschleunigen durch diese religiösen

Akte die Himmelsbeselignng Derjenigen,

mit denen sie auf Erde in Freud und

Leid verbunden waren. Nie ruft der gläu-

bige Katholik den Seinigen das kalte:

„Die Erde sei ihm leicht" in's Grab zu,

sondern: „der Herr schenke ihnen die ewige

Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen."

Wie überaus tröstlich und erhebend ist

dieser Zuruf für einen verstorbenen Klo-

sterobern, der während seiner langen Re-

gierung einer großen Zahl Jünglingen

durch die Aufnahme in den Ordensver-

band die Gelegenheit geboten, die Ruhe

der Seele und daS Licht eines höher» Le-

bens schon hieniedc» zu finden! Während

seiner beinahe dreißigjährigen Regierung

hat der hochselige Abt Heinrich diese Gnade

72 Jünglingen und Männern erwiese»,

^ (Brief aus Mels.) Heute den

7. Januar sind es 25 Jahre, seit der

H. H, Canonikus und D e k a n Z i u d e l

als Pfarrer hieher gekommen. Es ist

Werktag, aber die ganze Pfarrei füllt in

festlicher Stimmung die weilen Räume

der Kirche, in welche der Jubilât in

i» feierlichem Zuge einzieht. Während

das gerührte Volk betet und weint, singt

er das Hochamt und opfert in dem ihm

für diesen Anlaß von der dankbaren Ge

mcinde geschenkten Prachtkelch das Blut
des neuen und ewigen Bundes, Das

Osum schließt die kirchliche Feier, die

um so lieblicher war, weil sie ganz ohne

Wissen des Jubilate» war veranstaltet

worden. Beim Mittagessen versammeln

sich im Kapnzinerkloster viele Geistliche

des Kapitels und die Behörden von Mels

um den Jubilnten. Die gemüthliche Un-

terhaltung wird endlich durch Hrn. Kirchen-

verwaltungsraths-Präsident Hippert unter-

krochen. Dieser, schon vor 25 Jahren an

der Spitze der Verwaltung, toastirte auf
den Jnbilaten, der 25 Jahre lang wie

eine Eiche dagestanden und noch lauge

möge stehen bleiben. Der H.H, Jubilât
antwortet, indem er den Behörden und

der Gemeinde für die vielen Beweise der

Liebe und Treue dankt-

Im Namen des Kapitels wünscht dann

H, H, Kämmerer Germann, Pfarrer von

SarganS dem Jnbilaten Glück z» diesem

Ehrentag und vergleicht seinen festen Cha-

rakter mit dem Marmor und Eisen des

Gonten, an dessen Fuß der Gefeierte ge-

boren ist.

Es war ein schönes und wahres Wort,
dessen tiefere Begründung der Jubilât am

Morgen gesungen hatte: -s)à, oum

IlliiAsmws tuus irr subiàrà irostims

moi'wiitatio uxparuit, irovu iros im-



moàliwtis suns luos rspui-nvit. » Die-

sein festen Charakter, verbunden niit rein

kirchlicher Gesinnung, ohne Beimischung

von Josephinismus, hat es wohl Mets zu

verdanken, daß ein Mann wie Zindel ihm

nicht weggenommen wurde. Das hätte

auch noch Stoff für einen Toast gegeben;

aber die sonst redseligen St. Galler woll-

ten diesmal nicht durch viele Worte der

Feier die Weihe nehmen.

Den Abend verschönerten im Pfarrhaus
noch die Mädchen der Privatschule durch

Deklamation und das schön gelungene le-

bende Bild der 4 Jahreszeiten.

Solche Anlässe zeigen, warum Hunger-

bühler mit seinen Josephinern und Libe-

ralen einen kathol. Pfarrer fürchten Denn

sie sind lautere „Schneemännchen" im

Glänze der Frühlingssonne! Möge der

Jubilât noch andere Jubiläum und zuletzt

noch ein Pfarrjubiläum in Mels erleben!

!—t Die Weihnachtsfeierlichkeit in
Genf war schön, sie zeugte von der Zu-
nähme des Katholizismus in den letzten

Jahren. In St. Joseph waren 799
Communionen und zwar meistens von Seite
der männlichen Arbeiter. In Grand-Sa-

conner unterbrach der Pfarrer Leubel vor
lauter Rührung die hl. Handlung und rief
aus: „Es ist zu schön!" Niemals war
noch ein solcher Andrang zum Tische des

Herrn. Ich weiß nicht, ob unsere Gegner

zufrieden sind, die Katholiken jedoch haben

allen Grund sich Glück zu wünschen über

den Erfolg der Carteret'schen Unterneh-

mung. Wohl fallen die steinernen Kir-
chen, eine nach der andern den Schisma-
tikern in die Hände, die geistige Kirche
verstärkt sich um so mehr.

< Eine altkatholische Installation
im Jura. Ein Augenzeuge macht der

„Demokratie" Mittheilungen über die In-
stallation des jungen Bechery als Verwe-
ser der Pfarrei Grandfontaine. Sonder-
bare Geschichte! Nach der Darstellung des

Erzählers fand die Ceremonie der Jnstal-
lation in Fahy statt. Warum in Fahy
und nicht in Grandfontaine? „Es waren

in der That nur wenig Leute zugegen,"

sagt der Berichterstatter, was ihn jedoch

gar nicht hindert zu sagen „die Leute seien

zahlreich von Cheveney hergekommen." Es

scheint diese „zahlreichen" Leute seien „we-
nig Leute" gewesen. Aus der Predigt des

neugebackenen Apostatleins weiß er noch

folgenden Inhalt: „Wer seid Ihr, werdet

ihr fragen? Ich bin ein junger vor Kur-
zem geweihter Priester. Jesus Christus
hat nnr eine universelle Jurisdiktion ge-

geben, welche keine menschliche Macht zu

beschränken vermag — (also ein ganz

hübsches altkatholisches Päpstlein) — und

die Gemeinde-Jurisdiktion habt Ihr mir

selbst gegeben, meine Brüder, indem Ihr
mich in Eure Mitte beriefet." Gehörten

seine „Brüder" wohl unter die „zahlrei-
chen" „wenigen Leute"?

In Sonvillier hielt der Hr. Pfarrer
von Locle am 26. Dez. Gottesdienst. In
großer Anzahl strömten die Katholiken des

Thales herbei, so daß die Lokalität viel zu

klein war, um die Menge zu fassen.

Viele machten bei dieser Gelegenheit das

Jubiläum. Die Predigt des würdigen
Geistlichen machte einen tiefen Eindruck

auf die Gläubigen.

l In Prunteut wurden küizlich zwei

Spitalschwestern, weiche das ehemals so

blühende und nun ganz zerfallende Hospitz

im Schlosse besorgten, vor das Kor-
r e k t i o n s - G e r i ch t gefordert, unter

Anklage von Unterschlagung. Sie sollten

zwei Summen im Betrage von 109 und

von 64 Fr. empfangen habcn zu Gunsten

der Spitalkasse, ohne darüber Rechnung

abgelegt zu haben. (Und Frotv?)
Dies ist alles, was man über die aus

gezeichneten Diebinnen aufzubringen im
Stande war, um sie vor Gericht zu schlep

pen nachdem man dieselben auf so „viehi-
sehe" Weise eingesperrt hatte. Die Ge.

schichte wurde jedoch auf 14 Tage hinaus-
geschoben.

Glauben wohl diese Leute, das Publi-
kum werde diese Schwestern für schuldig

halten, welche so viele Jahre die Waisen-

anstatt mit einem Eifer, mit einer Hin-
gebung und Unbescholtenheil besorgt haben,

daß sie nie eine Rüge der Verwaltung
traf?

l—« Der Neuprirster Terrier erhielt

jüngst unter Verhaflnngsandrohnng Befehl,
sich behufs Einreihnng zum Kriegsdienste
zu stellen. Obwohl das BundeSgesetz die

Geistlichen vom Kriegsdienste (außer der

Stellung als Feldpater) befreit, so erschien

er doch und wies die Belege für seinen

geistlichen Stand vor. Ohne diese anzu-
sehen, gab ihm der betreffende Beamte

(Hulmann) ein Dienstbiichlein.

>—t Den 7. Januar mußten die Herren

Priester Weber und N e u s ch w a n d er
zum zweiten Male vor dem Pulizeirichtcr
in Laufen erscheinen, unter der Anklage,
dem famosen Cnltuö-FriedensstörungSgesetze

zuwider gehandelt zu haben. — Nach einer

langen aber glänzenden Vertheidigung durch

Herrn Fürsprech Moschard wurden sie

freigesprochen, mit der Motivirung, daß

die Angeklagten nicht unter das genannte

Gesetz salle», weil nicht »vsvocsusis st

sig'iràirss», — d. h. weil sie nicht zu

jenen Geistlichen gehören, die die bekannte

Erklärung unterzeichnet hatten und abbe-

rufen worden sind. Der Staalsanwalt
hat appellirt!

>—> Der „Bund" berichtet: Die spa-

irische Regierung habe der römischen^ Cu-
rie den Wunsch zu erkennen gegeben, die

Verhandlungen über das Konkordat bis

zum Zusammentritt des CorteS zu ver-

tagen. Außerdem soll der Vertreter Spa
»iens in Rom beauftragt worden sei»,

beim heiligen'Stuhle darauf zu dringen,

daß der päp stli che Nnntius in Madrid,
Kardinal Sirneoni, durch eine andere,

weniger mißliebige Persönlichkeit ersetzt

werde. Im Vatikan sei man wohl
geneigt, auf den ersteren, nickt aber auf
den letzteren Vorschlag einzugchen. Der
„Bund" liefert durch diesen Bericht selbst

den Beweis, daß der Vatikan nicht so

intractable ist, wie er ihn gewöhnlich an-
malt.

>—i Ans Aarau hat der reforinirie
SpRodalausschuß eine Proklamation er-

lassen, betreff etwaiger Besorgnisse, welche

sich über die Verordnung der Civilre-
g i st e r f ü h r u n g erheben könnten. Er
sagt u. A : „Nach der neuen Bundesver-

„fassnng kann Niemand mehr zu einer

„religiöse» Handlung gezwungen werden.

„Diese Bestimmung, die den genannten

„Veränderungen allen zu Grunde liegt,
„heißen wir aufrichtig willkommen. Durch
„sie erst werden wir in den Stand ge-

„setzt, auch die Freudigkeit zu

„erkennen, mit welcher die Re formir-
„ten des Aargau's an die Kirche Hal-

„ten in der sie geboren und erzogen

„wurden und die seit mehr als drei Jahr-
„Hunderlen ein so großer Segen für unser

„Volk geworden ist. Und wir hegen die

„vollendete Ueberzeugung, daß die Probe
„ehrenhaft ausfallen wird."

Wir unserer Seils wollen uns vorbe-

halten, nach einiger Zeit nachzusehen, wie

diese Probe ausgefallen.

i Conêordat. Zwischen den Kan-
tonen Genf, Neuenburg, Freiburg und

Waadt tritt mit dem 1. Januar 1876 ein

Concordat in Kraft, das von deren ober-

sten Behörden, sowie auch vom hohen

Bundesrath sanktionirt ist. Es bezweckt

Schutz junger Kantonöangehörig>r beider-

lei Geschlechts, die sich im Ausland placiren
wollen.

l In Freiburg fordert der „Ami
du Peuple" die katholischen Brautleute
auf, gegen die C i v ile he dadurch zu
p r ole st i ren, daß sie sich in Werktags-
kleidern, die Männer wo möglich im Stall-
kittel, zu dem bin gerlichen Trauungöakte
vor dein CivilstandSbeamten begeben.

PerMal-Chrmül

B i S l h n m C h u r.

Grau bunden. Hochw. Hr. Pfarrer
B e e r in R u f ch - i n hat aus Gesnndheits-
riicksichten auf seine Stelle rcsignirt. Zu sei-
nein Nachfolger wurde Hochw. Hr. Leon-
hard E a s a n o v a, bisher Pfarrer i n

Oberkastcls, gewählt.
S ch w y z. Herr Seminardireklor M arty

hat den Ruf nach Hitzkirch abgelehnt und bleibt
dem Seminar Rickcnbach erhalten.

B i S t h u m Bafel.
S olo t h nrn. In H c r b etSwtl wurde

an der NenjahrSgemeinde (6. Jänner) Herr
Pfarrer B sbst — früher in Biberist — ein-
stimmig durch Ruf zum Pfarrer gewählt und
hat sich derselbe entschlossen, drin Rufe Fo^ge
ZU leisten.

Jura. N e b c u v eli er Hier starb Hr.
Abbe Greppin, ehemals Pfarrer in °La

Motte und Rebeuvelier.

Vom Düchkrtischc.

1) Die kanonischen Mcljindecilisse von I.
Weber. Da in Folge der neuen Eivil-Ehcgc-
setzgebnng mannigfaltige Verwicklungen mit
der kirchlichen Ehcgesctzgcbung in der Schweiz

entstehen dürsten, so ist es angezeigt, daß die

Geistiichcn und auch die katholischen Laien sich

mit dem kanonischen Eherecht möglichst
vertraut machen, damit sie in vorkommenden

Fällen gründlich wissen, waS sie als Katholi-
ken im Gewissen zu thun und zu lassen habcn.

Vorliegende Schrift bietet zum gründlichen
Studium des Ehewesens ein nützliches Hand-
buch, indem d«r Verfasser die kanomschen Ehe-
Hindernisse nach dem geltenden gemeinen Kir-
chenrecht deutlich und einläßlich erörtert. Die-
selbe behandelt t. die trennenden Cyehinder-
nissc und zwar s) juris privmti und b) juris
xmbtioi,

^
2. die aufschiebenden Ehehindernisse,

Z. die Ehedispense und 4. die Ehescheidung.

Das Buch erscheint in z w e i t e r Ausgabe,
mit dem 4. Abschnitt (Ehescheidung) vermehrt

und ist dem Bischof Hefele gewidmet. (Frei-
bürg. Herder. 46tl und X6V in gr. 3°.)

2) Die Ireimaurecei, ein- Studie von

Felix D u p a nlo up, Bischof von Or-
leans. Der als Kanzelrcdner und Schrifistel-

ter berühmte Verfasser zeigt in dieser Schrift

I) den radikalen Gegensatz zwischen der Frei-
Maurerei und der Religion, 2) stellt und bc-

antwortet er die Frage: Kann ein ernsthastcr

und vernünftiger Mann Freimaurer sein?
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Z) enthält er dir polnische und revolutionäre

Thätigkeit der Freimaurerei, 4 t betont er, daß

die Freimaurerei von der Kirche vcrnrtyeilt

s i und zieht zum Schlüsse die Folgerungen,

welche sich hieraus für die Praxis ergeben.

Tiefe Anführung dcS ZnhaltS genügt, um das

Interessante und Lehrreiche dieser neuesten

Schrift des Bischofs von Orleans nachzuwei-

sen, welche hier in auwrisirter Übersetzung

auch dem deutschen Publikum zugänglich gc-

macht ist. (Kcmpten, Kösel. lib S. in 8°.)

3) Ate Kunst, mit Holt zu verkehren, von

p. I. Brucker, 8. 1. Unter diesem neuen

Titel hat der Herausgeber zwei altbewährte

Schriften zusammengestellt und deutsch bear-

beitet, nämlich n) das lateinische Werk des aus«

gezeichneten Theologen Rogacei: „Von dem

einen Nothwendigen" und b) die franzosische

des nicht minder verdienstvollen Boutault:

„Art und Weise, sich mit Gott zu unterhal-

ten." Dadurch ist die deutsche aszetische Lite-

ratur um eine gute Schrift reicher geworden.

(Freiburg, Herder, 28b S. in 8".)

4) Von der vortrefflichen, leider in der

Schweiz noch nicht genugsam verbreiteten und

benutzten „Mkliothek der Kirchenvater" sind

uns wieder solgende Hefte zugekommen'

113 und 134. Augustin (20. u. 21. Hft.
13b und l36. Hiervnymus (11. u 12. Hft.)
137 und 138. Gregor Gr. (ll). u. 11. Hfl.)
139 und 149. Athanasius (9. u. 19. Hfl.)

Sowohl die Auswahl der Schriften als die

deutsche Bearbeitung empfehlen diese Bibliothek

auf das beste zum Studium für jeden Geistli-

chcu, sowie für jene Laien, welche sich gründ-

sicher in der Religionswissenschaft unterrichten

wollen (Kempten, Kofel.)

b) Schönheit und Wahrheit der katholischen

Kirche, in Predigten dargestellt durch H- v.

Hurter. DaS zweite Heft des d. Jahrgangs

erörtert: Cölibat, Ehe, Mischehe, Braut, Mut-
ter, wahre und falsche Priester. (Wien, Sar-

tori)
6) Aus Herders Konoersations-ärikon »>

zweiter, gänzlich umgearbeiteter Auflage

kann (in 59 Lieferungen à '/a Mark oder 4

Bänden à 6 M. 25 Pf. fortan bei allen Buch-

Handlungen subskripirt werden.

Zur Nachricht.
Einige Aufsätze und Korrespondenzen (na-

mentlich aus St Gallen und Ölten) müssen
für die heutige Nr. zurückgelegt werden.

Schweizerischer Pius-Verein.
Smvlanzs-Ltschciiiigung.

á. Jahresbeitrag von dem Ortsvereinen:

Brig Fr. 56. do, Dollikon 29, Emetten2d,
Engelberg 50, Goßau 189, Hohenrain 29,
Nothenburg b2, RuSwil 62, SinS - Meren -

schwand 145, Steinach 28, Wagen 59, Wald-

kirch 56, Znsikon 19. 59, Zug 115. 59.

k. Abonnement auf die Pins-Annalen von
den Ortsvereinen:

Baar 39 Exemplare, Dvttikon 13, Emctten

8, Ems 13, Engelberg 16, Flawyl 22, Gä-

wil 1, Gretzenbach 12, Goldingen 11, Goßau

14, Hohenrain 39, Horw 25, Magdeuau-De-

gershcim 15, Marbach 39, Menzinaen 37,

Meierskappcl 20, Oberegg 2, Rapperschwil 40,

Nömerschwil 19, Nothenburg 39, RuSwil 39,

SinS-Meereuschwauden 55, Wagen 25, Wald-

kirch 5l, Wurmsbach 4, Wyl 67, Zufikon 12,

Zug 99 Exemplare.

Inländische Mission.

l. Gewöhnliche Vereinsbeiträge.
Ucbertrag laut Nr. 2- Fr. 1634. 75

Aus der Pfarrei Muri „ 96. —
Kirchenopfer der Pfarrei WürentoS „ 37. —
Aus der Pfarrei Wyl 227. 79

„ „ „ Nickenbach „ 45. —

„ „ „ Vreilenbach „ 29. —

Therwil „ 29. —
Kirchenopfer am hl. Christfest aus

der Pfarrei Leuggern „ 64. 8b

Aus der Pfarrei Wysen „ 29. -
„ » Nuswil „ 99. —

Von VereinSmitgliedcrn aus den

Gemeinden Hergiswil und

Willisau-Land „ 16. 19

Aus der Pfarigemeinde Bütschwil „ 89. —

Heiligtag Opfer der katbol. Psarr-
gemeinde Frauenseld „ 59. —

Fr. 2419. 49

Oec Kassier der int. Mission:
Vfeisser-Elmiger i» kuier».

Für die verfolgte Geistlichkeit.

Ans der Pfarrei Neuendorf Fr, 15. -
Für Peterspfennig.

Aus der Pfarrei Neuendorf Fr. 5. —

Für die römisch-katholische Kirche
in Dulliken.

Vom PiuSverein in Engelberg Fr. 19. —

Für die römisch-katholische Kirche
in Ölten.

Vom Piusverein in Engelberg Fr. 19. —

Für die römisch-katholische Kirche
in Zürich.

Vom PiuSverein in Eugelberg Fr. 19. —

^D i e K) 1 âen g i s stere i
von

Gebrüder Graßmayr in Jeldkirch, Zomà-g, GestemiH,

empfiehlt sich in Herstellung

neuer Geläute,
unter Garantie für vollständig reine Harmonie, schönen, reinen Ton und Guß.

Der llmgusi alter Glocken in harmonische Stimmung zu schon vor-
handcnen Glocken wird bestens besorgt. 5^

Vorräthig bei B. Schwendimann, Buchdrucker in Solothurn:

î Krrr ilcìrer
in 3 Sorten (Geburts- Ehe- und Sterbcregister),

eingerichtet mit bischöfl. Genehmigung.
Der Preis des Buches (25 Bogen) ist Fr. 2. 50.

Allfällige Einbände werden je nach Bestellung billigst besorgt.

Der Deutlichkeit halber bitten wir bei Bestellung die nöthige Anzahl Bogen
von jedem der drei Formulare anzugeben; ebenso ob die drei Formulare in einem
Band, oder gesondert gebunden werden müssen.

Namen-Register werden auf Verlangen dazu geliefert.

Musterbogen werden auf Verlangen gerne zur Einsicht versandt.

Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

Dogmatische Theologie
von

VS-I-. I. B. Heinrich,
Domdecan, Generalvicar und Professor der Dogmatik am bischöfl. Seminar zu Mainz

Zweiter Band, erste Abtheilung.
Gr. 8° 18 Bogen, geh. Preis 4. 25.

Preis des ersten Bandes (58 Bogen) Fr. 11. 50.

Nach der außerordentlich günstigen Aufnahme, welch-s der erste Band dieses Werkes von
Seiten der Kritik, wie des Publikums gesunden, ist weitere Empfehlung überflüssig. Die
H i st o r. polit. Blätter <1875. Hest Xll.) constatiren, daß das Werk einem großen Be-
dürsnisse unserer Zeit, nicht nur für Theologen, sondern für alle wissenschaftlich gebildeten
Männer, in vorzüglichem Maße entspricht und cen ganzen Reichthum der heiligen Wissenschaft
„in einer bewunderungswürdigen Einfachheit und Klarheit" darlegt. Die vorliegende
1. Lief, des 2. Bandes behandelt mit besonderer Gründlichkeit ge-
rade ienc Materien — Tradition, Lehramt, Infallibilität, Primat — welche
den Gegenstand der Kämpfe der Gegenwart bilden.

Mainz, Dezember 1875.
4 Franz Kirchheim

Bet B. Schwendimann, Buchdrucker in Solothurn, ist erschienen und zu
haben:

St. Arsen-Kalender
auf das Schaltjahr 1876.

Herausgegeben vom Verein zur Verbreitung guter Bücher.
Preis per Exemplar 25 Cents., per Dutzend Fr. 2. 40

Bei B. Schwendimann, Buchdrucker in Solothurn ist soeben erschienen:

ssseàris st rsAàris omnium Kslvstiss
Oissesswm. Preis 70 Cts.

Große Auswahl
gebundener Keöetöücher, in gewöhnlichen Einbänden bis zu den
feinsten in Elfenbein, zu den verschiedensten Preisen bei

B. Schwendimann.
Druck und Expedition von V. Schwendimann in Solothurn.


	

